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Abzeichnung der Flurkarte 

Gomeinda, Ebed orferg r und Moßotab 1: 1000 

(Ve•grdßerungl\'1;;1·11:cirQ r>1 f'lg aua 1 s 1 5 
Verkl einerung 

Fiur: 4 u . 6 ßl!S 1: 750 ) •) 

Hiermit wird arntlicti beglaubigt. daß dia/Elar "<I r f 
umstehende Abzeichnu~g/,' o;;;;:.;9 („ .. 1. „ .. Blatt bzw. Bliltter\ 
mit dem Katasternach·.veil übero1nstimm1. 

PLANZEICHEN UNO FESTSETZUNGEN 

(G„m. BBauG vom 18. 8.1976 BauNVO 'IOm 15.9.1977 sowi" der PlanzV vom 30. 7. 1981) 

- - - GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

MO : Oorfgebiet 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

II : Zahl dor Vollgeschoße als Höchstgrenze 

GRZ : Grundflächenzahl (als Dezimalzahl) 

GFZ : Geschoßflächenzahl 11 

Die talseitige Trauf höhe, oberhalb des natürlichen Geländeanschnittes , 
darf nicht mehr als 6. 50 m betragen, 

3. BAUWEISE , BAULINIEN , BAUGRENZEN 

o : Offene Bauweise 

--·-- Baugrenze 

c:.=-..=-J Überbaubare Fläche 

-·--·-
Nicht überbaubare F läche ----

4. GESTALTUNGS VORSCHRIFTEN 

28' - 60'. Zulässige Dachne ig ung 

Dachfarbe Rot, brau n 

i 

5. VERKEHRSFLÄCHEN 

Öffentliche Verkehrsfläche Die Breiten der Fahr­

bahnen und Gehwege sind jeweils durch Maßangaben in Metern festge­

legt . Soweit keine Maße angegeben, sind sie graphisch zu ermitteln . 

~ GRÜNORDNUNG UNO BEPFLANZUNG 

Mindestens 60 '/, der nicht überbauten Grundstücksf lächen sind al s Garten 
oder Grünfläche anzulegen. Diese Flächeri sollen eine 25 °/o ige Baum - und 
Strauchpflanzung enthalten . ( 1Baum = 10 qm , 1 Strauch = lqm ) 

Gem. §9 Abs.1 Nr. 25 a BBauG wird das Pflanzen von Gehölzen festgesetzt : 

• Anpf lanzen von großkronigen heimischen Obs tgehölzen und Laubbäumen . 

Alle bestehenden Obstbäume 
außerhalb für die Bebauung 

beanspruchter Flächen sind 
zu erhalten . 

BESTAND : 
GEBÄUDE , GRENZEN, SONSTIGES 

, , FI 2 
fil I .6 . l 

,, 
" " " 

ÖFFENTLICHES GEBÄUDE 

HAUSNUMMER 
WOHNGE BÄUDE 
DURCHFAHRT 
NEBENGEBÄUDE 

FlURGRENZE 

GE MARK UNG$G RENZE 

MAUER 

GRUNOSTÜCKSGRENZE 
BEZEICHNUNG DER FLUR 

FLURSTÜCKSNUMMER 

WIE SE 

GARTEN 

( 

f 

AVFSTELLUNQSBESCHLUSS 
Aufstellung des Planes durch 

BÜRGERBETElblGUNG 

Bür9erbet•iligung ist erfolgt dureh : 

OFFENLEGUNG 

Nach Beteillgu"fl der NacNMlrgemell"d9n 

und der Triifer öflentlktwr Bel~ die GemHldev•tretung beschlossen 

am JtJ.. 8~ ....... ... .. ..... ... . 

SATZUNGS§ESCHLUSS 
l.}111"" Bebauungspl.-o 

WUl'de gem § 10 BB.uG 

•m ... 02,0.l.8.5 ....... „ .. . 

won cleJ Gerntindew•rtretuog 
i,.oa<;hlo•Mn 

ÖFFENTLICHE AUSLE GUNG IN 
DER GEMEINDE VERWA LTU NG 
VOM 1. 10. 14 BIS 15 . 10. 84 

'~ 25.0Z!~ .............. . 
.;. „ . l5.Q)J5„„.„ .. „. „ 
öffentlich euagelqt . 

EM.. HMIG ------ .. ~.i. .. 10 .•. 1?.a' .. 

ORTSTEIL BELTERSHAUS EN 

BEBAUUNGSPLAN : 

ÄNOERUNGSSTANO 

BAUASSESSOR DIPL ING. 

ADOLF W. D A M M , ARCHITEKT 

NR. 4 
.---------

.A.ni..:.::c u z~:1: Schreiben 

\OOITT 2f; 3.1.1.? _____ _ 
s1. 2t2 Az. ]N ,(02 /.?? 

8301 FERNWALO 2 

WIESENSTRASSE 23 
TEL . NR (06.( 1) 41731 


